
Ä20 Neufassung der Landessatzung

Antragsteller*in: Martin Grimm (SV Halle (Saale))

Änderungsantrag zu S1

In Zeile 269 einfügen:
(2) Der Landesvorstand besteht aus:

dem geschäftsführenden Vorstand mit den

Nach Zeile 271 einfügen:
sowie dem erweiterten Landesvorstand mit

Von Zeile 272 bis 273:

bis zu einer Landesregierungsvertreter*in und

vierzwei Beisitzer*innen.

Von Zeile 276 bis 281:
Parlaments können jeweils ein Mitglied aus ihren Reihen zur Wahl als Parlamentarische*r Vertreter*in
dem Landesvorstand vorschlagen. Diese vorgeschlagenen Mitglieder müssen vom Landesparteitag
gewählt werden.

(4) Der Landesvorstand erweitert sich bei einer Beteiligung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-
Anhalt an der Landesregierung Sachsen-Anhalts um einen Beisitzer*innenplatz sowie einen Platz für
ein dem Landesverband angehörendes Mitglied der Landesregierung. Dieses vorgeschlagene Mitglied
muss vom Landesparteitag gewählt werden.

Von Zeile 283 bis 290:
Person ein*e Mandatsträger*in sein. Erlangen diese gewählten Personen nachträglich ein Mandat, so
haben sie das Amt oder das Mandat innerhalb von drei Monateneiner angemessenen Frist
niederzulegen.

(6) Zur Durchführung der Beschlüsse des Landesvorstandes sowie zur Erledigung der laufenden und der
besonders dringlichen Vorstandsgeschäfte kannwird ein geschäftsführender Vorstand gebildet werden. 
DemDiesem geschäftsführenden Landesvorstand gehören die beiden Landesvorsitzenden sowie die*der
Landesschatzmeister*in an.

(7) Die quotierte Besetzung der Vorstandsämter gemäß Frauenstatut ist im Landesvorstand in seiner
Gesamtheit sicherzustellen.

Von Zeile 305 bis 306 einfügen:
(4) Der Landesvorstand tagt in seiner Gesamtheit mindestens einmal im Monat. Seine Sitzungen sind
mitgliederöffentlich, soweit der Gegenstand der Beratung keine 

Von Zeile 316 bis 318:
(7) Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacherabsoluter Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefasst. Bei Finanzangelegenheiten hat der*die 

• 

• 
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Begründung

Ein handlungsfähigerer Landesvorstand muss ein zentrales Ergebnis dieser Satzungsreform sein.
Hierbei sollten wir aber auch den Mut haben, aus den Erfahrungen der letzten Jahre zu lernen und diese
Erfahrungen in die Praxis umzusetzen. Auch wenn dies zunächst bittere Lektionen für eine
basisdemokratische Partei zu sein scheint.

Die Handlungsfähigkeit – insbesondere des hier verbindlich vorgeschlagenen Geschäftsführenden –
Landesvorstandes ist in diesen Zeiten von herausgehobener Bedeutung. Dies wird nur um so mehr
gelten, sollten wir wieder einmal an einer Landesregierung beteiligt werden: Hier ist die unmittelbare,
stundenaktuelle politische Koordinierung über alle Akteur*innen hinweg unerlässlich.

Ebenso unerlässlich ist die Einbeziehung jener Menschen, die für uns in den Parlamenten - und
hoffentlich auch bald wieder Regierungsämtern - Verantwortung für uns übernehmen. Diese zentrale
Lektion der "Kenia"-Regierungskoalition sollten wir endlich in eine verbindliche Satzungsregelung
gießen und daher den erweiterten Vorstand wie vorgeschlagen einführen. Und gleichzeitig bedenken,
dass ein Gremium wie der LaVo mit allerhöchstens 9 Mitgliedern noch handlungsfähig sein kann.

Diese Lektion steht im markanten Kontrast zu unserer bisherigen Praxis, einen Rest von
Basisdemokratie auch im Landesvorstand über die Beisitzer*innen herstellen zu wollen. Aber in der
Praxis hat dies in den vergangenen Jahren nur zu strukturellen Verwerfen durch die notwendigerweise
zwei Geschwindigkeiten geführt. Ehrenamtler*innen können den Vorsprung der Hauptamtler*innen
nicht aufholen. Aber auch die Beisitzer*innen zu professionalisieren und zu bezahlen, wird sich unser
Landesverband noch auf längere Sicht nicht leisten können.

Trauen wir uns also, hier eine konsequente Entscheidung zu treffen? Erlauben wir uns endlich ein
handlungskräftiges Gremium zu bilden? Auch mit dem Risiko einer stärkeren Machtkonzentration? Der
Landesvorstand würde sich dann viel mehr durch seine Ergebnisse und nicht mehr durch den Prozess
seiner Arbeitsführung (viele Beisitzer*innen, wöchentliche mitgliederöffentliche Sitzungen, …) und eben
die kluge, nicht-mißbräuchliche Amtsführung legitimieren (müssen).

Die Machtkontrolle hingegen würde sich dann viel stärker auf die Wahlparteitage verschieben. Was –
wenn die Delegierten diesen Auftrag ernst nehmen – aber auch eine Aufwertung des Landesparteitags
bedeuten würde: Die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes wäre dann plötzlich nicht mehr
nur noch eine lästige Formalie sondern wieder ein echtes Votum der (Un)Zufriedenheit.

Unterstützer*innen

Claudia Dalbert (KV Halle)
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